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II
Die Führung des Punktnachweises der digitalen Lie-

genschaftskarte in Nordrhein-Westfalen - Punktnach-
weiserlass NRW -

Innenministerium

Die Führung des Punktnachweises 
der digitalen Liegenschaftskarte 

in Nordrhein-Westfalen 
- Punktnachweiserlass NRW -

RdErl. d. Innenministeriums v. 2.1.2001 
- III C 3 - 7118

1. 
Der bisherige Punktdateierlass, Teile I, II A und III A war den Katasterbehörden in einer Entwurfs-
fassung zur Verfügung gestellt worden. Aufgrund der Erfahrungen der letzten Jahre und zur An-
passung an die zwischenzeitliche Entwicklung wurde der Punktdateierlass überarbeitet und wird 
nun als Sonderdruck mit dem Titel "Die Führung des Punktnachweises der digitalen Liegen-
schaftskarte in Nordrhein-Westfalen (Punktnachweiserlass)" herausgegeben. Der Broschürener-
lass regelt ergänzend zu den allgemeinen Ausführungen des Liegenschaftskartenerlasses 

- den Inhalt, 
- die Fortführung 
- und die Benutzung

des Punktnachweises der digitalen Liegenschaftskarte.
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2. 
Struktur und Inhaltsbeschreibung der digitalen Liegenschaftskarte beruhen auf den von der "Ar-
beitsgemeinschaft der Vermessungsverwaltungen der Länder der Bundesrepublik Deutschland 
(AdV)" beschlossenen Datenstrukturen (Datenmodellen) und der hieraus abgeleiteten "Einheitli-
chen Datenbankschnittstelle (EDBS)". Insbesondere die Festlegungen in der Anlage I des Punkt-
nachweiserlasses (Beschreibung der Datenelemente) gelten daher zugleich als Schnittstellenbe-
schreibung nach Nummer 4.2 Liegenschaftskartenerlass.

Der Punktnachweiserlass kann gesamt oder in Teilen bezogen werden beim

Landesvermessungsamt NRW 
Postfach 205007 
53170 Bonn.

Derzeit beträgt der Verkaufspreis für den Sonderdruck 39,12 DM bzw. 20,00 Euro.

Den Bezirksregierungen und den Katasterbehörden werden kostenfreie Belegexemplare zur Ver-
fügung gestellt.

_________

 Vorläufige Regelungen für die Führung der digitalen Liegenschaftskarte (Liegenschaftskarten-
erlaß) - RdErl. v. 24.4.1997 (n.v.) III C 3 - 7118

MBl. NRW. 2001 S. 138

1)

Herausgeber: Im Namen der Landesregierung, das Ministerium des Innern des Landes Nordrhein-Westfalen, 
Friedrichstr. 62-80, 40217 Düsseldorf 2 / 2

https://static.public.rnrw.dev.publicplan.cloud/mblnrw/2001-6

	Ministerialblatt für das Land Nordrhein-Westfalen
	 Die Führung des Punktnachweises der digitalen Liegenschaftskarte in Nordrhein-Westfalen - Punktnachweiserlass NRW - 


